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Abkürzungsverzeichnis

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
EDV Elektronische Datenverarbeitung

DFF Département fédéral des finances
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
PME petites et moyennes entreprises
LHID Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes
AFC Administration fédérale des contributions
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
TED Traitement électronique des données
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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Kanton Freiburg reichte im Sommer 2016 eine Standesinitiative für eine allgemeine
Steueramnestie ein. Mittels der angeregten Gesetzesänderung sollen hinterzogene
Vermögenswerte auf einfache Weise nachträglich deklariert werden können. Die
Vorteile einer Steueramnestie seien vielfältig: Allen voran profitiere die öffentliche
Hand von nicht unerheblichen Mehreinnahmen – bei der letzten Steueramnestie im
Kanton Freiburg 1969 waren rund CHF 334 Mio. nachträglich besteuert worden. Zudem
würden zahlreiche Bürger mit nicht deklarierten Vermögenswerten aufgrund der
Entwicklungen auf internationaler Ebene sowie dem „bröckelnden Bankgeheimnis“
gerne ihre Vermögenswerte regularisieren. Folglich befürworteten der Staatsrat und
der Grosse Rat des Kantons Freiburg eine Ausweitung solcher Möglichkeiten, seien in
ihren Bestrebungen aber durch ein Urteil des Bundesgerichts gegen eine
Steueramnestieregelung des Kantons Tessin zurückgebunden worden. Ein
Rechtsgutachten habe zudem gezeigt, dass die Pläne des Kantons Freiburg mit der
Bundesverfassung und dem StHG unvereinbar seien. Dies erhoffte sich der Kanton
Freiburg mithilfe der Standesinitiative zu ändern. 

Sowohl in der WAK-SR als auch anschliessend in der kleinen Kammer fand die Initiative
keinen Anklang, da es bereits die Möglichkeit zur einmaligen straflosen Selbstanzeige
von Steuersündern gebe. Martin Schmid (fdp, GR) erklärte in der Ständeratsdebatte
zudem für die WAK-SR, dass eine Steueramnestie eines grundlegenden Systemwechsels
beim Verrechnungssteuerrecht bedürfe. Zudem schade es der Steuermoral, wenn die
geschuldeten Steuern nicht vollständig nachgezahlt werden müssten. Als Vertreter des
Kantons Freiburg plädierte Beat Vonlanthen (cvp, FR) dennoch für eine Annahme der
Initiative. Er wagte sich an heikle ethische Fragen, wie "Ist eine generelle
Steueramnestie ethisch vertretbar?". Um solche Fragen diskutieren zu können und
folglich eine generelle Steueramnestie nicht grundsätzlich auszuschliessen, bat er den
Ständerat, der Initiative Folge zu geben. Vom zweiten Freiburger Vertreter im Ständerat,
Christian Levrat (sp, FR), erfuhr Vonlanthen keine Unterstützung: Dieser störte sich
daran, dass der Ständerat zwei Stunden zuvor auf eine Revision des Steuerstrafrechts
verzichtet hatte, weil in der Schweiz so eine ausserordentlich grosse Fiskalmoral
herrsche, jetzt aber dennoch eine Steueramnestie nötig sei. Stattdessen schloss sich
Beat Rieder (cvp, VS) dem Freiburger Anliegen mit einem Plädoyer für die Steuerhoheit
der Kantone an. Diese sei mit der Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone
und Gemeinden beschnitten worden, nun müsse man den Mut haben, sie den Kantonen
in dieser spezifischen Frage zurückzugeben. Der Ständerat entschied sich jedoch mit
34 zu 7 Stimmen (1 Enthaltung) gegen eine solche Änderung und gab der Initiative keine
Folge. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Im Sommer 2018 reichte Beat Vonlanthen (cvp, FR) eine Motion für eine
«Mehrwertsteuerpflicht von Online-Plattformen bei Verkäufen aus dem Ausland in
die Schweiz» ein. Dadurch sollen Mehrwertsteuerausfälle verhindert und faire
Bedingungen für die einheimischen Anbieter geschaffen werden. Denn trotz der Anfang
2019 in Kraft getretenen Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes würden die jährlichen
Mehrwertsteuerausfälle gemäss dem Motionär noch immer auf rund CHF 100 Mio.
geschätzt. So würden Versandplattformen zum Beispiel ihre Produkte unter dem
Namen von Marktplatzteilnehmern als Unterlieferanten versenden, wodurch sie nur als
Vermittler gälten und selbst nicht mehrwertsteuerpflichtig seien. Wie andere Staaten
müsse folglich auch die Schweiz hier handeln. Obwohl das EFD diesbezüglich bereits
eine Arbeitsgruppe eingesetzt hatte, solle die Motion als «zielgerichtete Unterstützung»
des Bundesrates angenommen werden. 
In der Herbstsession 2018 behandelte der Ständerat die Motion. Finanzminister Ueli
Maurer betonte, dass das EFD daran sei, eine Möglichkeit auszuarbeiten, wie die
Plattformen und nicht die Unterlieferanten, welche die Pakete letztlich lieferten,
besteuert werden könnten. Dies setze aber auch eine einfache EDV-Lösung voraus. Im
Namen des Bundesrates empfahl er die Motion zur Annahme, was der Rat in der Folge
stillschweigend tat. 2

MOTION
DATUM: 24.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Im März 2019 entschied sich auch der Nationalrat stillschweigend für die Annahme der
Motion Vonlanthen (cvp, FR), die eine «Mehrwertsteuerpflicht von Online-Plattformen
bei Verkäufen aus dem Ausland in die Schweiz» verlangte. Zuvor hatte sich bereits die
WAK-NR einstimmig für eine solche Regelung ausgesprochen. 3

MOTION
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes (BRG 21.019)

Mit der im September 2021 vorgelegten Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes
beantragte der Bundesrat die Umsetzung zahlreicher Motionen und Postulate.
Hauptbestandteil der Revision war die neue Besteuerung der elektronischen
Versandhandelsplattformen gemäss einer Motion Vonlanthen (damals noch cvp, FR; Mo.
18.3540), darüber hinaus wurde aber etwa auch der Mehrwertsteuersatz auf
Damenhygieneartikel reduziert (gemäss einer Motion Maire: sp, NE; Mo. 18.4205) oder
die Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen in der Mehrwertsteuer behoben
(gemäss einer Motion Page: svp, FR; Mo. 17.3657). Das Parlament entschied sich zudem,
auch die Mehrwertsteuerausnahmen im Gesundheitsbereich teilweise neu zu regeln.

Chronologie
Vernehmlassung
Botschaft
Erstrat
Zweitrat
Differenzbereinigung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2021 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Revision des
Mehrwertsteuergesetzes mit dem Ziel, die Mehrwertsteuer in einer digitalisierten und
globalisierten Wirtschaft weiterzuentwickeln. Mit den Änderungen in den Bereichen
Steuerpflicht, Steuerabrechnung und Steuersicherung beabsichtige er eine
Vereinfachung der Mehrwertsteuer für KMU, die Beseitigung von
Wettbewerbsnachteilen inländischer Unternehmen, Steuersicherung sowie die
Umsetzung verschiedener Motionen. Die Revision soll Mehreinnahmen «im mittleren
zweistelligen Millionenbereich» mit sich bringen, insbesondere verursacht durch die
Besteuerung der elektronischen Versandhandelsplattformen (ca. CHF 75 Mio.).
Demnach sollen ausländische Versandhandelsunternehmen, die sogenannten
«Plattformen», als Leistungserbringende eingestuft werden, wie es von einer Motion
Vonlanthen (damals noch cvp, FR; Mo. 18.3540) gefordert worden war. Zwar sind diese
Plattformen bereits heute ab einem Umsatz durch Kleinsendungen in der Schweiz von
CHF 100'000 mehrwertsteuerpflichtig, viele erreichen jedoch diesen Wert nicht – Ende
April 2020 waren nur 213 entsprechende Plattformen bei der Mehrwertsteuer
registriert. Neu sollen sie deshalb als Lieferanten die Mehrwertsteuer auf alle
verkauften Produkte entrichten müssen. Dabei soll die ESTV auch Möglichkeiten für
administrative Massnahmen bei Zuwiderhandlung, wie ein Einfuhrverbot, die
Möglichkeit zur Zerstörung der Produkte und die Schaffung einer Liste mit fehlbaren
Unternehmen, erhalten. Anders als von der Motion Vonlanthen gefordert, soll jedoch
nur die Besteuerung der Plattformen für Gegenstände, nicht aber diejenige für
Dienstleistungen geändert werden, erklärte der Bundesrat. Letztere würden
üblicherweise bereits als Leistungserbringende gelten. Hingegen sei eine
Auskunftspflicht für Plattformen zu Unternehmen, die Beförderungs- oder
Beherbergungsleistungen erbringen, geplant.
Zur Reduktion des Aufwands der Unternehmen soll diesen die jährliche Abrechnung der
Mehrwertsteuer mit Ratenzahlungen ermöglicht werden. Die Steuersicherung soll
verbessert werden, indem der Handel mit Emissionsrechten der Bezugssteuer
unterstellt wird und Geschäftsführungsmitglieder juristischer Personen zur
Bereitstellung von Sicherheiten verpflichtet werden können.
Daneben sollen mit der Revision zahlreiche weitere Motionen umgesetzt werden, etwa
eine Motion der WAK-SR (Mo. 16.3431) für eine Streichung der Mehrwertsteuer auf
subventionierte Aufgaben, die Motion Page (svp, FR; Mo. 17.3657) für eine Beseitigung
der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen in der Mehrwertsteuer, die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Motion Maire (sp, NE; Mo. 18.4205) für eine Reduktion des Mehrwertsteuersatzes für
Damenhygieneartikel und eine Motion Humbel (mitte, AG; Mo. 19.3892) für eine
Ausnahme der Leistungen der hausärztlich koordinierten Versorgung von der
Mehrwertsteuer. 4

1) AB SR, 2017, S. 964 ff.; Lib, 21.11.14
2) AB SR, 2018, S. 743 ff.
3) AB NR, 2019, S. 299; Bericht WAK-NR vom 29.1.19
4) BBl, 2021 2363
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